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 Veröffentlicht am 15.10.1953

Norm

ABGB §986 B2

Rechtssatz

Wurde bloß eine Wertsicherung durch eine Goldklausel vereinbart, so kann die Absicht der Parteien, die Forderung in

ihrem ursprünglichen Werte zu sichern, nicht berücksichtigt werden, denn die gesetzliche Aufhebung der Goldklauseln

hat auch diese Absicht zunichte gemacht und die Lage ist nicht anders, als wenn von vornherein kein Vergleichsobjekt

vereinbart worden wäre.
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